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Umsetzung der Stellplatzsatzung 

Antragstext: 
1. § 6 der Stellplatzsatzung wird durch Absatz (2) ergänzt: 

(2) Bauherren, die den Bepflanzungsstreifen, der nach Absatz (1) hergestellt werden muss, nicht 

anlegen, leisten eine Ausgleichszahlung von ______________ Euro. 

Diese Regelung gilt für Neubauten und Umbauten von Stellplätzen. 

Die Ausgleichszahlung soll nach folgenden Kriterien festgelegt werden:  

Der m2-Preis für die Ausgleichszahlung sollte wesentlich höher sein als für den Bauplatz selber. Die 

Ausgleichszahlung soll zweckgebunden für ausgleichende Maßnahmen (Baumpflanzungen, 

Blühwiesen u.ä.) verwendet werden. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Entwurf für die Änderung der Satzung und die Festlegung 

der Ausgleichszahlung zu erarbeiten und dem entsprechenden Gremium zur Abstimmung 

vorzulegen. 

Begründung: 
Im § 6 (1) der Stellplatzsatzung Mering ist derzeit folgendes festgelegt: 

------------------------------ 

§ 6 

Gestaltung und Ausstattung von Stellplätzen 

(1) Eine ausreichende Bepflanzung und naturgemäße Ausführung der Zufahrten und Stellflächen ist 

vorzusehen; soweit wie möglich soll ein Pflasterrasen oder ähnliches gewählt werden. Für die 

Stellplatzflächen ist eine eigene Entwässerung vorzusehen. Die Entwässerung darf nicht über 

öffentliche Verkehrsflächen erfolgen. 

Stellplätze sind durch Bepflanzungen abzuschirmen. Stellplatzanlagen für mehr als 10 PKW sind durch 

Bäume und Sträucher zu gliedern. Dabei ist spätestens nach jeweils 5 Stellplätzen ein mindestens 1,5 

m breiter Bepflanzungsstreifen anzulegen. 

--------------------------------- 

Kommunen sind zunehmend gefordert, u.a. Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels 

zu ergreifen. Dazu zählen Maßnahmen, die die Versiegelung von Flächen minimieren und die 

Auswirkungen der zunehmender Erwärmung zu lindern, z.B. durch Begrünung des Stadtraums.  

Kfz-Stellplätze nehmen erhebliche Flächen in Anspruch. Die Festlegung in der Stellplatzsatzung wären 

daher ein bereits wirksames Instrument, um zumindest für einen teilweisen Ausgleich für den 

erheblichen Flächenverbrauch und die Versiegelung zu sorgen.  

Eine stichprobenartige Sichtung von ca. 70 der bestehenden Parkflächen hat zu unterschiedlichen 

Ergebnissen geführt, die in den folgenden Bildern festgehalten sind. Leider lässt sich insgesamt 

feststellen, dass die wenigsten Parkflächen den Vorgaben in der Satzung entsprechen.  

Auch die Parkflächen im Besitz der Gemeinde entsprechen nicht überall den Festlegungen. 
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Durch die Ausgleichszahlung soll erreicht werden, dass die Kommune die fehlende Begrünung an 

anderer Stelle ausgleichen kann. 
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Beispiele aus dem Bestand (Quelle: Google) 
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